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Das Konzept des Social Return on Investment 
(SROI) versucht eine Abkehr von nur am Input 
orientierten Ansätzen bei der Betrachtung sozialer 
Maßnahmen. Einbezogen werden bei diesem 
differenzierten Rechenmodell sowohl der durch 
soziale Dienste und Einrichtungen geschaffenen 
gesellschaftlichen Mehrwert als auch die Wirkungen 
bei den verschiedenen Nutzergruppen.

Die Steigerung der Ausgaben im Be-
reich der Eingliederungshilfe ist allfäl-
lig bekannt, auch deren Gründe sind 
weitgehend beschrieben: geringerer Al-
tersdurchschnitt in der Klientel als in 
der Gesamtbevölkerung, biografisch 
früherer Eintritt in Hilfen, verbesserte 
medizinische Versorgung und bessere 
Lebensbedingungen. (1)

Bei einem Gesamtvolumen von knapp 
13 Millionen Euro, das entspricht 57 % 
der gesamten SGB-XII-Ausgaben (2), ist 
es daher nicht verwunderlich, dass die 
Eingliederungshilfe stark in den Fokus 
der Finanzpolitik gerät. Und es ist keine 
Überraschung, dass im horizontal wie 
vertikal gegliederten System der Finan-
zierung sozialer Dienstleistungen das 
Denken in Finanzierungstöpfen einen 
aus fachlicher und gesellschaftspoliti-
scher Sicht überfälligen Diskurs ange-
stoßen hat.

Seit über fünf Jahren arbeitet die Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz an 
der »Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen« und hat ihr 2010 vorgelegtes 
Eckpunktepapier »für die Reformgesetz-
gebung Weiterentwicklung der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behin-
derungen« Mitte 2012 konkretisiert. (3) 
Politisch brisant sind die Überlegungen 
vor allem wegen der darin enthaltenen 
Ankündigung, in der kommenden Legis-
laturperiode ein Bundesleistungsgesetz 

zu erarbeiten. Dieses soll im Rahmen 
der neuen Vorgaben des Fiskalpaktes 
zur Entlastung der Kommunen bei der 
Eingliederungshilfe führen. (4)

Die aktuelle finanzierungspolitische 
Diskussion hat zwei grundlegende Fa-
cetten: Wer soll künftig Eingliederungs-
hilfe finanzieren und wie soll das ge-
schehen? Dieser Artikel beleuchtet beide 
Facetten hinsichtlich möglicher Konse-
quenzen für Werkstätten für behinder-
te Menschen und zeigt auf, welches Po-
tenzial Analysen des Social Return on 
Investment (SROI) für diesen Diskurs 
haben können.

Die fünf Stufen des Social 
Return on Investment

Der in Kooperation von xit GmbH, der 
Katholischen Universität Eichstätt und 
der Evangelischen Hochschule Nürnberg 
entwickelte Ansatz des Social Return on 
Investment (5) macht zum einen Mit-
telströme in der Finanzierung und Wir-
kung sozialer Dienstleistungen sichtbar 
und ermöglicht so die Bestimmung von 
gesellschaftlichen Nettokosten (SROI 
1, SROI 2). Zum anderen fragt dieser 
Ansatz nach Kosten und Erträgen, die 
durch alternative Settings entstünden 
und ermöglicht so Allokationsverglei-
che (SROI 3).

Mit Hilfe des Social Return on In-
vestment lassen sich aber nicht nur Wir-
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kungen darstellen, die durch monetäre 
Transfers an Leistungserbringer oder 
Leistungsnehmer entstehen. Auch die 
erheblichen Effekte einer Werkstatt für 
behinderte Menschen für eine Wirt-
schaftsregion lassen sich abbilden (SROI 
4). Seit kurzem liegt zudem auch ein In-
strument zur Messung der Lebensqua-
lität von Kunden sozialer Dienstleistun-
gen vor, das im Bereich der Werkstätten 
derzeit im Pilotprojekt eingesetzt wird 
(SROI 5).

Auf diese Weise lässt sich der nach 
unserem sozialstaatlichen Prinzip kom-
plexe Investitions- und Wirkungskreis-
lauf nun ganzheitlich analysieren und 
beispielsweise in Form einer Sozialbi-
lanz kompakt ausweisen.

Wer die Werkstatt für behinderte 
Menschen finanziert

Die Frage, woher die Mittel kommen, 
mit denen die öffentliche Hand Werk-
stätten finanziert und Werkstattmitar-
beiter unterstützt, konnten wir bereits 
mehrfach in konkreten Social-Return-
on-Investment-Projekten mit Werkstät-
ten für behinderte Menschen aus ver-
schiedenen Bundesländern differenziert 
analysieren.

Die gute Nachricht zuerst: Von je-
dem Euro, den die öffentliche Hand für 
Werkstätten ausgibt, erhält sie zwischen 
49 und 53 Cent zurück.

Ist die Eingliederungshilfe also im 
Grunde nur »halb so teuer«? Die Ant-
wort lautet: Jein! Unsere Analysen zei-

gen, dass in den meisten Ländern vor 
allem kommunale Mittel (bis zu 64 % 
der Zuflüsse) in die Werkstattarbeit flie-
ßen, aber über Sozialversicherungsbei-
träge und Steuereinnahmen der Bund 
und die Sozialkassen zwischen 82 % 
(18 %+65 %) und 90 % (6 %+83 %) 
der Rückflüsse erhalten.

Dies hat den Landschaftsverband 
Westfalen Lippe (LWL) veranlasst, die 
Mittelströme der gesamten Eingliede-
rungshilfe in Nordrhein-Westfalen nach 
dieser Social-Return-on-Investment-
Logik genauer untersuchen zu lassen 
(exakte Ergebnisse liegen noch nicht 
vor), um mit Zahlenmaterial in die 
Diskussion um das Bundesleistungsge-
setz treten zu können. Wenn das Gesetz 
dem Prinzip des finanziellen Ausgleichs 
und der Konnexität folgt, wäre eine 
höhere Beteiligung des Bundes an der 
Finanzierung der Eingliederungshilfe 
notwendig.

Neben dieser bislang nicht berück-
sichtigen Facette einer Umverteilung 
kommunaler Mittel auf die Ebene des 
Bundes bzw. der Parafisci, führt Schütte 
(6) noch weitere Gründe an, die für eine 
Übernahme der finanziellen Verantwor-
tung in der Eingliederungshilfe durch den 
Bund sprechen:Zum Ersten würde sich 
durch ein Bundesleistungsgesetz die Leis-
tungsgewährung von der Nachrangig-
keit im Sinne einer einkommensabhän-
gigen Ausfallbürgschaft auch rechtlich 
zu dem entwickeln, was sie in der Regel 
ist: zum »erst- und letztzuständliche[n] 
Leistungssystem« (7).

■■ Zum Zweiten verspricht sich Schütte 
davon mehr Gleichheit in der Leis-
tungsgewährung durch zentrale und 
stabilere Finanzierung. Er vergleicht 
die regional unterschiedliche Aus-
gestaltung mit einem Lotteriespiel, 
bei dem der Zugang zu Hilfen mit 
Rechtsanspruch durchaus vom 
Wohnort abhängen kann.

■■ Zum Dritten moniert Schütte, das 
institutionalisierte Leistungserbrin-
gungsrecht führe derzeit zu einer un-
guten Dynamik aus Monopolnach-
frage und Anbieterkonkurrenz, in der 
die Machtposition der Leistungsträ-
ger das Gefüge zu einem Pseudomarkt 
mache – mit der Folge von Dumping 
zulasten der Angebotsqualität und 
damit der Leistungsnehmer.

Doch wie hier ein Leistungsgesetz Ab-
hilfe schaffen soll, bleibt unklar. Der 
Vorschlag der Arbeits- und Sozialminis-
terkonferenz verschärft dieses Problem 
möglicherweise noch. Künftig sollen 
demnach die Leistungsnehmer neben 
der Werkstatt für behinderte Menschen 
auch Leistungsmodule von anderen An-
bietern wählen können. Dies soll mit 
einer stärkeren Personenzentrierung 
in der Eingliederungshilfe verbunden 
sein, bei der die anbieterunabhängige 
Bedarfsfeststellung und individuelle 
Leistungsangebote forciert werden sol-
len. Personenzentrierte Systeme werden 
dabei einerseits für Kosteneinsparungen 
für die öffentliche Hand durch den Ab-
bau von Überversorgung bei Einzelnen 
sorgen. Sie werden auf der anderen Seite 
durch die Kosten der personenzentrier-
ten Steuerung wieder steigen.

Insbesondere aber die zahlreichen 
Nebeneffekte sind zu bedenken: Wie 
wird das »System Werkstatt« funktio-
nieren und wie teuer wird es, wenn die 
Leistungsstärkeren fehlen – ohne in den 
ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu sein? 
Welche Kosten der Unterauslastung wer-
den entstehen, wenn die Werkstatt einer-
seits einen sozialunternehmerischen Be-
trieb aufrechterhalten muss, dann aber 
jederzeit damit rechnen muss, abgewählt 
zu werden?

Solange aber nur die Werkstatt für 
behinderte Menschen alle Module an-
bieten muss, die Konkurrenten aber 
nicht, besteht die Gefahr des Rosinen-
pickens (»cream skimming«), das aus 
anderen Branchen der Sozialwirtschaft 
bekannt ist: Maßnahmen für diejenigen, 

Die schematische Darstellung der Transfer- und Leistungsströme im Leistungsdreieck 
zeigt die Ergebnisse der SROI-Studie mit der Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten am 
Niederrhein, an der sich acht Werkstätten beteiligt haben. Analysiert wurden die Daten 
des Jahres 2010, SROI 1 = 49 % bedeutet: 49 % der Zuflüsse aus der öffentlichen Hand 
sind wieder zurückgeflossen. Analog dazu ist SROI 2=73 % zu lesen.
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die in der Werkstatt als Leistungsträger 
fungieren, können von Einzelanbietern 
günstig bereitgestellt werden, weil ver-
gleichsweise wenig Betreuungsaufwand 
besteht. Die Qualität der in den Werk-
stätten zu bearbeitenden Aufträge wür-
de zwangsläufig sinken – es sei denn, 
man hielte mit dem Einsatz von Produk-
tionshelfern dagegen.

Für die Werkstattbetriebe würde der 
Anreiz weiter sinken, Aufträge zu akqui-
rieren, die aus Teilhabesicht hochwertig 
sind, weil sie ein breites Spektrum von 
Aufgaben verschiedener Anspruchsni-
veaus bei vergleichsweise hohem Lohn-

niveau beinhalten. Die Lebensqualität 
derer, die in den Werkstätten »zurück-
gelassen« würden (und das wäre die 
Mehrzahl), würde gemessen am Anre-
gungspotenzial und der Heterogenität 
des Arbeitsumfeldes deutlich sinken.

Im ungünstigsten Fall entstehen so-
wohl Mehrkosten, die nicht durch die 
Sozialunternehmen zu schultern sein 
werden, sondern vom Sozialleistungs-
träger, als auch für eine große Zahl von 
Leistungsnehmern eine Angebotsver-
schlechterung.

Wie die Mittel verwendet 
werden sollen

An dieser Stelle verlassen wir die Per-
spektive der finanzierungspolitischen 
Debatte und wenden uns der allokativen 
Wirkung der eingesetzten öffentlichen 
Mittel zu (unabhängig davon, aus wel-
chem Budget diese Mittel kommen). Die 
entscheidende Frage lautet dabei: Wie 
werden die öffentlichen Mittel am bes-
ten verwendet?

Bei der Frage nach der besten Ver-
wendung der Mittel kommen zum einen 
die politischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen ins Spiel. Am wichtigsten 
ist aber der Blick auf die erzielten Wir-
kungen der alternativen Settings für den 
Leistungsnehmer.

Eine Forderung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist das Wunsch- und 
Wahlrecht der Betroffenen, das die Ar-

beits- und Sozialministerkonferenz in ih-
rem Grundsatzpapier bei der Zulassung 
weiterer Anbieter neben den Werkstät-
ten ebenfalls aufgreift: »Leistungsmodu-
le sollen Menschen mit Behinderungen 
in die Lage versetzen, wahlweise auch 
Leistungen unterschiedlicher Leistungs-
anbieter in Kombination in Anspruch 
nehmen zu können.« (8)

Eine Errungenschaft ist das vorge-
sehene Rückkehrrecht in die Werkstatt 
für behinderte Menschen. Doch noch ist 
unklar, ob die Erstattung der Renten-
versicherungsbeiträge durch den Bund 
in Höhe der Differenz zu achtzig Pro-

zent der monatlichen Bezugsgröße (§179 
SGB VI) weiterhin nur für Beschäftigte 
in den Werkstätten für behinderte Men-
schen geleistet würde oder ob auch die 
anderen Leistungsanbieter diese hohen 
Beitragszahlungen leisten müssten. Hier-
zu wären bislang noch nicht angeregte 
gesetzliche Änderungen nötig. Bleiben 
diese aus, hätte dies eine Einschränkung 
des Wunsch- und Wahlrechts zur Folge.

Eine möglicherweise kostenneutra-
le Variante wäre das leistungsträger-
finanzierte Modell eines gesicherten, 
sozialversicherungspflichten Grundein-

kommen (1.092 Euro), wie es beispiels-
weise die LAG Werkstatt für behinderte 
Menschen Niedersachsen im Gespräch 
mit der SPD Landesgruppe Niedersach-
sen im November 2012 im Bundestag 
forderte. (9) Mit dem Modell der lang-
fristigen Entwicklung der individuellen 
Perspektive des Social Return on Invest-
ment ließe sich dieses leistungsträgerfi-
nanzierte Arbeitsentgelt auf Vor- und 
Nachteile für die öffentlichen Hände 
und das Lebenseinkommen des Leis-
tungsnehmers hin untersuchen.

Die Suche nach der optimalen Mit-
telallokation dreht sich letztlich um ein 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Versteht 
man die geforderte Inklusion als gelin-
gende Individualität (10), die in moder-
nen Gesellschaften selbstverständlich 
auch innerhalb institutionalisierter An-
gebotsformen geschieht, dann braucht 
es Klarheit über zwei Dimensionen: Was 
kosten verschiedene Alternativen (netto) 
für die Gesellschaft und welche Alterna-
tive erzielt beim Leistungsberechtigten 
die »beste« Wirkung, gemessen am Aus-
maß der durch das Angebot produzier-
ten Lebensqualität?

Beide Fragen beantworten das Kon-
zept des Social Return on Investment 
in der Alternativenbetrachtung und 
der Lebensqualität. Am Beispiel der 
Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
am Niederrhein zeigte sich für das Jahr 
2010, dass die Werkstatt pro Platz und 
Jahr netto für die Gesellschaft Kosten in 
Höhe von gut 10.700 Euro verursacht. 
Realistische Alternativen, wie beispiels-

Die schematische Darstellung zeigt eine mögliche Alternativbetrachtung: Auch hier sind 
die Werte der SROI-Analysen der Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten am Niederrhein 
aus dem Jahr 2010 eingetragen. Der Folgeschritt wäre hier, die Alternativen hinsichtlich 
ihrer Lebensqualitätswirkung zu bewerten und zu einer Art Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu kommen.

»Von jedem Euro, den die öffentliche Hand 
für Behindertenwerkstätten ausgibt, 
erhält sie zwischen 49 und 53 Cent zurück«
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weise die Tagesstruktur oder der Ver-
bleib als Arbeitsloser zu Hause wären 
kaum günstiger, weil sich beispielswei-
se höhere Betreuungsschlüssel in der 
Wohngruppe und der Verdienstausfall 
– und damit weniger Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge – von Familien-
angehörigen zu Buche schlagen. Die Be-
schäftigung in einem Integrationsbetrieb 
wäre für die öffentliche Hand deutlich 
günstiger, aber nur in den Fällen, in de-
nen die Eigenproduktivität der Mitar-
beiter Löhne erlaubt, die deutlich über 
dem vorgeschlagenen Grundeinkommen 
von 1.092 Euro liegen.

Nimmt man nun die Wirkung der 
verschiedenen Alternativen auf die Le-
bensqualität der Betroffenen hinzu, wird 
deutlich, zu welchen (Netto-) Kosten wel-
ches Maß an Lebensqualität produziert 
wird. Die Messungen sind derzeit noch 
im Pilotstadium, aber erste Ergebnisse 
zeigen bereits, wie individuell Lebensqua-
litätsdimensionen ausgeprägt sein kön-
nen und geben Hinweise darauf, wie An-
gebotsformen darauf reagieren sollten.

Resümee

Über den Analyseansatz des Social Re-
turn on Investment ließen sich bei einem 
breiten Spektrum von sozialen Dienst-
leistungsangeboten – wie beispielhaft 
an der Institution der Werkstatt für 
behinderte Menschen gezeigt wurde – 
gesellschaftliche Kosten und individuelle 
Wirkungen in einer ganzheitlichen Sicht 
zusammenbringen. So ist es auch mög-
lich, verschiedene Finanzierungsmodelle 
kurz- und langfristig zu simulieren und 
mittels Stakeholder-Analysen finanzielle 
Vor- und Nachteile sowie funktionale 
und dysfunktionale Anreize zu identifi-
zieren.� n
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